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Beschlussvorlage 
 

 

Vorlage Nr. 2023/094 

 

 

Amt:   Kämmerei 

Verfasser:  Moritz-Johannes Bausch 

Aktenzeichen: 982.040 

 

 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

24.10.2023 Gemeinderat Entscheidung öffentlich 

 

 

Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung 

Gestiegene Kosten Bestattung/Grabherstellung 

 

 

Die Friedhofsgebühren wurden im vergangenen Jahr neu kalkuliert und bereits am 22. März 

2022 im Gremium besprochen. Die Erhöhung der Gebühren erfolgte letztendlich im Rahmen der 

Friedhofssatzungsänderung am 24. Januar 2023. Dabei wurden unter anderem auch bereits 

Erhöhungen zum 01. Januar 2024 und 01. Januar 2026 beschlossen, welche jedoch lediglich 

die Grabnutzungsgebühren mit einer Kostendeckung von etwa 51 % betreffen.  

 

Die Grabherstellungsarbeiten werden von einem externen Unternehmen durchgeführt, welches 

die Preise nun erhöhen musste. Da diese Kosten der Stadt in Rechnung gestellt und im Regelfall 

direkt an die Bürger weitergegeben werden, sind diese Gebühren nun anzupassen. Die 

Änderungen sind in der Anlage gelb markiert und verhalten sich wie folgt: 

 

3. Bestattung/Grabherstellung 

3.1 Reihengrab Alter unter 10 Jahren 

3.2 Reihengrab Alter über 10 Jahren 

3.3 Beisetzung von Aschurnen 

3.4 Beisetzung in Urnenwand 

3.5  Beisetzung in anonymen Urnengrabfeld 

Alter Betrag 

416 € 

525 € 

126 € 

119 € 

119 € 

Neuer Betrag 

450 € 

650 € 

140 € 

119 € 

140 € 

 

Die Beisetzungen in der Urnenwand verändern sich nicht, da diese über die einmalige 

Herstellung bereits kalkuliert wurden. 
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Die Anpassungen der Gebühren sind ab dem 01. Januar 2024 und 01. Januar 2026 ebenfalls 

(markiert) in der Anlage dargestellt. 

 

Bei diesem Beschluss handelt es sich letztendlich lediglich um die direkte Weitergabe der 

Kosten, welche der Stadt für die Grabherstellung durch den externen Dienstleister entstehen. 

  

 

Beschlussvorschlag 

 

Den in der Anlage 1 bis 3 dargestellten Anpassungen der Friedhofsgebühren wird zugestimmt. 

 

 

Anlage 1 - Gebührenverzeichnis 2022 - 2023 

Anlage 2 - Gebührenverzeichnis 2024 - 2025 

Anlage 3 - Gebührenverzeichnis 2026 

Anlage 4 - Ausschnitt Vertrag - nichtöffentlich 

Anlage 5 - Erläuterung zu fraglichen Vertragspositionen - nichtöffentlich 
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